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Auftrag Maissen 

 

betreffend Vereinbarkeit von Beruf und Familie/ Privatleben in der kantonalen  

Verwaltung 

 

Antwort der Regierung 

 

Die Regierung ist sich bewusst, dass die kantonale Verwaltung im Wettbewerb mit 

der Privatwirtschaft und anderen Verwaltungen attraktive Arbeitgeberin bleiben 

muss, wenn sie auch in Zukunft die benötigten Fachkräfte behalten oder rekrutieren 

will. In diesem Sinn beabsichtigt die Regierung, einen Entwicklungsschwerpunkt "at-

traktiver Arbeitgeber" ins Regierungsprogramm 2021-2024 aufzunehmen. Die Regie-

rung teilt auch die Meinung der Unterzeichnenden, dass die kantonale Verwaltung 

den Bedürfnissen der jungen Generation Rechnung tragen muss, wozu auch die Um-

setzung von Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privat-

leben gehört. Die allgemeine Richtung, in die sich die kantonale Verwaltung als Ar-

beitgeberin zu entwickeln hat, dürfte dementsprechend unbestritten sein. Bei der 

Umsetzung entsprechender Massnahmen muss allerdings aus Sicht der Regierung 

sichergestellt sein, dass diese so ausgestaltet werden, dass sie den betrieblichen 

und organisatorischen Anforderungen gerecht werden. Dabei gilt es stets zu berück-

sichtigen, dass die Verwaltung in erster Linie einen Auftrag zu erfüllen und bestmögli-

che Dienstleistungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu erbringen hat. 

 

Die Unterzeichnenden fordern, dass die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen in der 

kantonalen Verwaltung über ein etabliertes Analyseinstrument hinsichtlich der Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben untersucht werden und die daraus re-

sultierenden Empfehlungen unter Einbezug der Mitarbeitenden mit wirksamen und 

bedürfnisgerechten Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität und Erlangung ei-

nes Gütesiegels umgesetzt werden.  
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Die Regierung trägt der Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben unter Be-

rücksichtigung der betrieblichen und organisatorischen Gegebenheiten und Bedürf-

nissen angemessen Rechnung. Sie hat zu Themen, wie flexible Arbeitszeiten oder 

Teilzeitarbeit schon seit Jahren immer wieder konkrete Massnahmen ergriffen. So 

machte es die Einführung neuer Arbeitszeitmodelle möglich, dass heute rund 60 Pro-

zent der Mitarbeitenden Jahresarbeitszeit haben und somit keine Blockzeiten einhal-

ten müssen. Und im August 2019 hat die Regierung im Zusammenhang mit der Be-

antwortung des Auftrags Schwärzel betreffend Teilzeitstellen auf allen Kaderstufen 

bekannt gegeben, dass Vollzeitstellen in der kantonalen Verwaltung fortan, wenn 

möglich als 80 bis 100 Prozent Pensen ausgeschrieben werden. In diesem Zusam-

menhang hat die Regierung auch festgehalten, dass vereinzelt und immer mehr mo-

biles Arbeiten ermöglicht wird und sie Massnahmen zur Flexibilisierung der Arbeit, 

wie namentlich die Möglichkeiten von Homeoffice, im Rahmen der anstehenden Re-

vision des Personalgesetzes prüfen wird. Im Sinne des vorliegenden Auftrags ist vor-

gesehen, dass im Rahmen jener Revision verschiedene weitere Massnahmen ge-

prüft werden, mit denen insbesondere die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privat-

leben verbessert und insgesamt die Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber gestärkt 

werden sollen. In welcher Form die dazu erforderlichen Grundlagen erhoben werden 

und inwiefern dabei die Unterstützung einer externen Stelle in Anspruch genommen 

werden soll, möchte die Regierung im jetzigen Zeitpunkt offenlassen. Dies erfolgt ins-

besondere auch deshalb, da voraussichtlich bei verschiedenen Themen ein Bench-

mark zu anderen Kantonen respektive Arbeitgebern und externes Fachwissen einzu-

holen sein werden. 

 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag wie folgt abzuändern: Die Regierung wird beauftragt, im Rahmen 

der anstehenden Revision des Personalgesetzes die Anstellungs- und Arbeitsbedin-

gungen in der kantonalen Verwaltung auch hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie/Privatleben zu untersuchen und entsprechende Massnahmen zu entwi-

ckeln. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 
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